
Für Gewerbetreibende / Freiberufler

• Verbesserte Abschreibungsbedingungen 
durch das erste Konjunkturprogramm

Der  Bundesrat  hatte  bereits  am  5.12.2008  dem 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung zugestimmt, 
das  der  raschen  Überwindung  der 
Konjunkturschwäche  und  der  Sicherung  von 
Arbeitsplätzen  dienen  soll.  Dazu  wurden  auch 
verschiedene  Regelungen  beschlossen,  die 
Unternehmen  Vorteile  verschaffen.  Die  meisten 
gelten  für  die  nächsten  zwei  Jahre  und  fördern 
insbesondere  Investitionen.  Zu den interessantesten 
gehören  die  verbesserten 
Abschreibungsbedingungen:

• Degressive  Abschreibung: Für  bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird die 
degressive  Abschreibung  in  Höhe  von  (höchs-
tens) 25 % (früher 30 %) wieder eingeführt. Sie 
kann  für  Wirtschaftsgüter  in  Anspruch  genom-
men werden,  die  ab  dem 1.1.2009  angeschafft 
oder hergestellt werden und ist auf zwei Jahre be-
fristet.  Für  Wirtschaftsgüter,  die  nach  dem 
31.12.2010 angeschafft  werden,  kann nach der-
zeitiger  Gesetzeslage  nur  noch  die  lineare  Ab-
schreibung beansprucht werden. 

• Sonderabschreibung:  Kleine  und  mittlere  Un-
ternehmen profitieren neben der degressiven Ab-
schreibung  auch  von  der  Sonderabschreibung 
von bis zu 20 %. Die für die Inanspruchnahme 
der  Vergünstigung  relevanten  Betriebsvermö-
gensgrenzen  wurden  bei  Bilanzierenden  auf 
335.000 €   bzw.  175.000  €  bei  Betrieben  der 
Land und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 
2010  angehoben.  Die  Gewinngrenzen  bei  Ein-
nahme-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetz-
geber  auf 200.000  €.  Durch die Anhebung der 
Grenzen kommen mehr Unternehmen in den Ge-
nuss der Sonderabschreibung.

Der  Vorteil:  Werden  bewegliche 
Wirtschaftsgüter  wie  zum  Beispiel  Maschinen 
angeschafft,  können  insgesamt  neben  der 
degressiven  Abschreibung in  Höhe  von  bis  zu 
25 % im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
sowie  in  den  folgenden  vier  Wirtschaftsjahren 
zusätzlich  Sonderabschreibungen  in  Höhe  von 
insgesamt bis  zu 20 % in Anspruch genommen 
werden.  Ein  Unternehmer  kann  also  im ersten 
Jahr  der  Anschaffung  bis  zu  45  %  als 
Betriebsausgabe  gewinnmindernd  geltend 
machen. Er kann entscheiden, in welchem Jahr er 
wie  viel  Prozent  der  Sonderabschreibung 
beanspruchen  will  und  damit  die  Höhe  des 
Gewinns steuern.

Weiterer  Vorteil:  Von  der  Anhebung  der 
Betriebsvermögensgrenzen  ist  auch  die 
Inanspruchnahme  des 
Investitionsabzugsbetrags betroffen.  Er 
ermöglicht  die  Vorverlagerung  von 
Abschreibungspotenzial  in  ein  Wirtschaftsjahr 
vor  Anschaffung  oder  Herstellung  eines 
begünstigten  Wirtschaftsguts;  er  führt  im 
Ergebnis  zu  einer  Steuerstundung.  Danach 
können  Steuerpflichtige  –  unter  weiteren 
Voraussetzungen wie z. B.  der  ausschließlichen 
oder fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung 
–  für  neue  oder  gebrauchte  bewegliche 
Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens,  die  sie 
anschaffen oder  herstellen  wollen,  bis  zu 40 % 
der  voraussichtlichen  Anschaffungs-  oder 
Herstellungskosten  außerbilanziell 
gewinnmindernd abziehen. 

Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im 
Jahr 2010 eine Maschine im Wert von netto 50.000 
€ anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2009 einen 
Investitionsabzugsbetrag  in  Höhe  von  40 %  (= 
20.000  €)  der  Anschaffungskosten  in  Anspruch 
nehmen,  der  sich  in  diesem  Jahr  auch 
gewinnmindernd auswirkt. 
Der  Unternehmer  kann  die  Bemessungsgrundlage 
auf  30.000 € für die  weiteren Abschreibungen und 
Sonderabschreibungen  vermindern,  um  die 
erforderliche  außerbilanzielle  Hinzurechnung 
auszugleichen.  Schaffte  er  nunmehr  im Januar  des 
Jahres  2010  die  Maschine  an,  kann  er  eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) 
und eine degressive Abschreibung in Höhe von 25 % 
(= 7.500 €),  insgesamt also in Höhe von 13.500 €, 
gewinnmindernd ansetzen.

• Arbeitgeber ab 1.1.2010 zur 
elektronischen Übermittlung von 
Entgeltabrechnungen verpflichtet

Durch  das  ELENA-Verfahrensgesetz  müssen  alle 
Arbeitgeber ab dem 1.1.2010 für jeden Beschäftigten 
monatlich mit der Entgeltabrechnung eine Meldung 
an  die  Zentrale  Speicherstelle  der 
Sozialversicherungsträger  abgeben.  Dies  gilt  auch 
für Monate, in denen Entgelt nicht gezahlt wird, das 
Arbeits- oder Dienstverhältnis aber weiter besteht. 

Der  Arbeitgeber  hat  den  Beschäftigten  auf  der 
Entgeltbescheinigung  darauf  hinzuweisen,  dass 
Daten  an  die  Zentrale  Speicherstelle  (ZSS) 
übermittelt  wurden  und  das  sein  Auskunftsrecht 
gegenüber  der  ZSS besteht.  In  welcher  Form dies 
geschieht, bleibt dem Arbeitgeber überlassen. 



Folgender  Text  erfüllt  die  gesetzlichen 
Mindestanforderungen:  „Wir  sind  seit  1.1.2010 
gesetzlich  verpflichtet,  monatlich  die  in  Ihrer 
Entgeltabrechnung  enthaltenen  Daten  im  Rahmen 
des  Verfahrens  ELENA  an  die  Zentrale 
Speicherstelle  zu  übermitteln.  ELENA  regelt,  wie 
Bürger  ihre  Beschäftigungszeiten  und 
Arbeitsentgelte  nachweisen,  wenn  sie 
Sozialleistungen beantragen.“

• Sofortmeldepflicht für Arbeitgeber 
gegen Schwarzarbeit wird streng 
gehandhabt

Bestimmte  Arbeitgeber  müssen  seit  dem 1.1.2009 
neu  eingestellte  Mitarbeiter  sofort  –  bei  ihrer 
Arbeitsaufnahme – der  Sozialversicherung melden. 
Damit  soll  die  Behauptung  erschwert  werden,  die 
Arbeit  sei  erst  am  Tag  der  Überprüfung 
aufgenommen worden und eine Meldung damit noch 
nicht  erforderlich.  Wenn eine Meldung über  einen 
Mitarbeiter  bei  der  Rentenversicherung  nicht 
vorliegt,  ist  dies  ein  eindeutiges  Verdachtsmoment 
für Schwarzarbeit. 

Betroffen sind u. a. folgende Wirtschaftsbereiche: 
Gaststätten  und  Beherbergung,  Bau, 
Personenbeförderung,  Transport  und 
Logistikgewerbe,  Spedition,  Auf-  und  Abbau  von 
Messen,  Schausteller,  Forstwirtschaft  und  (neu 
aufgenommen) die Fleischereiwirtschaft. 

Nach  Auffassung  der  Sozialversicherungsträger 
genügt eine Meldung am nächsten Werktag der 
gesetzlichen Anforderung nicht! Die Verpflichtung 
zur  Sofortmeldung besteht  auch  für  den  Fall,  dass 
die Beschäftigung außerhalb der Öffnungszeiten des 
Steuerberaterbüros erfolgt. Der Gesetzeswortlaut sei 
eindeutig - es sei gerade nicht vorgesehen, dass eine 
Meldung erst  an  dem der  Beschäftigungsaufnahme 
folgenden  Werktag  erfolgt.  Eine  Sofortmeldung 
kann  rund  um  die  Uhr  im  Internet  unter 
http://www.itsg.de und dort  unter  „sv.net“ gemacht 
werden.  Diese  Meldung  ersetzt  aber  nicht  das 
bestehende Meldeverfahren.

Grundsätzlich  ist  auch  auf  die  Pflicht, 
Personaldokumente  (Personalausweis,  Pass) 
mitzuführen und vorzulegen, schriftlich hinzuweisen. 
Sie  bleibt  aber  auf  die  Branchen,  in  denen  ein 
erhöhtes  Risiko  der  Schwarzarbeit  und  illegalen 
Beschäftigung  besteht,  beschränkt.  Die  Verletzung 
der  Pflichten  wird  mit  einem  Ordnungsgeld  für 
Arbeitgeber bis zu 1.000 € und für Arbeitnehmer bis 
zu 5.000 € geahndet. 

• Fahrten zu ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten in voller Höhe als 
Werbungskosten absetzbar

Die  Kosten  eines  Arbeitnehmers  für  die  Fahrten 
zwischen  Wohnung  und  ständig  wechselnden 
Tätigkeitsstätten  sind  nach  einem  Urteil  des 
Bundesfinanzhofs  (BFH)  vom  18.12.2008 
unabhängig  von  der  Entfernung  (ab  dem  ersten 
Kilometer)  in  tatsächlicher  Höhe  als 
Werbungskosten  zu  berücksichtigen.  Der  Ansatz 
einer Entfernungspauschale, die für Wege zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte anzusetzen 
ist, kommt nach Auffassung des BFH hier nicht zum 
Tragen.

Im Streitfall  hatte das Finanzamt (FA) bei  Fahrten 
des  Klägers  zu  wechselnden  Tätigkeitsstätten,  die 
weniger  als  30  km von  seinem  Wohnort  entfernt 
lagen, nur die Entfernungspauschale i. H. v. 0,30 € je 
Entfernungskilometer  berücksichtigt.  Hierbei  berief 
sich das FA auf die ältere Rechtsprechung des BFH, 
wonach die Regelung zur Entfernungspauschale auch 
auf Fahrten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten 
im Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) anzuwenden 
war.

Der  BFH  stellte  klar,  dass  diese  Rechtsprechung 
aufgrund  geänderter  Rechtslage  überholt  ist.  Er 
verdeutlichte  nochmals,  dass  die 
abzugsbeschränkende  Regelung 
(Entfernungspauschale)  nicht  auf  Fahrten  des 
Arbeitnehmers  zu  ständig  wechselnden 
Tätigkeitsstätten  angewendet  werden  kann.  Denn 
solche  Einsatzstellen  sind  –  anders  als  eine 
regelmäßige  Arbeitsstätte  –  nicht  auf  Dauer  und 
Nachhaltigkeit angelegt. Der Arbeitnehmer kann sich 
folglich  nicht  auf  die  immer  gleichen  Wege 
einstellen  und  so  auf  eine  Minderung  der 
Wegekosten hinwirken.

• Steuerbegünstigte Betriebsveräußerung 
auch bei anschließendem Tätigwerden 
des Veräußerers für den Erwerber

Bei  der  Veräußerung  eines  Betriebes  können 
Steuerpflichtige unter weiteren Voraussetzungen für 
den Veräußerungsgewinn Steuervorteile  nutzen.  So 
kann  ein  Veräußerer,  der  das  55.  Lebensjahr 
vollendet hat oder im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne  dauernd  berufsunfähig  ist,  neben  einer 
Tarifermäßigung einen Freibetrag von 45.000  €  in 
Anspruch  nehmen.  Diese  Vorteile  werden  –  auf 
Antrag – nur einmal im Leben gewährt. 
Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den 
der  Veräußerungsgewinn  136.000  €  übersteigt. 
Veräußerungsgewinn  ist  der  Betrag,  um  den  der 
Veräußerungspreis  nach  Abzug  der 



Veräußerungskosten  den  Buchwert  des 
Betriebsvermögens übersteigt. 

Beispiel: Wird  beim  Verkauf  eines  Betriebes  ein 
Veräußerungsgewinn  von  150.000  €  erzielt, 
reduziert  sich  der  Freibetrag  um  (150.000  €  ./. 
136.000  €  =)  14.000  €  Es  verbleibt  also  ein 
Freibetrag  in  Höhe  von  (45.000  €  ./.  14.000 €  =) 
31.000 €

Die  Veräußerung  eines  Gewerbebetriebes setzt 
voraus,  dass  das  wirtschaftliche Eigentum an allen 
wesentlichen  Betriebsgrundlagen  in  einem 
einheitlichen Vorgang auf einen Erwerber übertragen 
wird. Gleichzeitig muss die bisher in diesem Betrieb 
entfaltete gewerbliche Tätigkeit enden.

Mit Urteil vom 17.7.2008 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH)  nunmehr  entschieden,  dass  eine 
(steuerbegünstigte)  Veräußerung  auch  dann 
vorliegen  kann,  wenn  der  Übertragende  als 
selbstständiger  Unternehmer nach der  Veräußerung 
des  Betriebes  für  den  Erwerber  tätig  wird.  Nach 
seiner  Auffassung  ist  der  Veräußerungsgewinn 
begünstigt, wenn der Steuerpflichtige seine bisherige 
gewerbliche Tätigkeit  vollständig  eingestellt  und 
sich  eine  neue  Einkunftsquelle  erschlossen  hat  – 
auch wenn diese in dem gleichen Unternehmen liegt.

• Pflicht zur Angabe 
innergemeinschaftlicher sonstiger 
Leistungen in der Zusammenfassenden 
Meldung ab dem 1.1.2010

Ab dem 1.1.2010 sind Unternehmer verpflichtet, in 
ihrer  Zusammenfassenden  Meldung  auch  die  im 
übrigen  Gemeinschaftsgebiet  ausgeführten 
umsatzsteuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für die 
der  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  ansässige 
Leistungsempfänger  die  Steuer  dort  schuldet, 
anzugeben.

In  der  ab  dem  1.1.2010  geltenden  Fassung  des 
Umsatzsteuergesetzes  sind  für 
innergemeinschaftliche  Warenlieferungen, 
innergemeinschaftliche  sonstige  Leistungen  und 
innergemeinschaftliche  Dreiecksgeschäfte 
gesonderte  Angaben  in  der  Zusammenfassenden 
Meldung zu machen.

Ist  ein Unternehmer seiner  Pflicht  zur Abgabe der 
ZM  trotz  der  vorhergehenden  Erinnerung  und 
Androhung  eines  Zwangsgeldes  nicht 
nachgekommen, so kann vom BZSt ein Zwangsgeld 
festgesetzt  werden,  um  den  Unternehmer  zur 
Einhaltung seiner Mitwirkungspflicht zu zwingen.

• Berechnung der Umsatzsteuer nach 
vereinnahmten Entgelten

Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein 
Unternehmer,  dessen  Gesamtumsatz  im 
vorangegangenen  Kalenderjahr  nicht  mehr  als 
250.000 € betragen hat, die Umsatzsteuer nicht nach 
vereinbarten Entgelten, sondern nach vereinnahmten 
Entgelten  berechnet  (Istversteuerung).   Durch  das 
Gesetz  zur  verbesserten  steuerlichen 
Berücksichtigung  von  Vorsorgeaufwendungen 
(Bürgerentlastungsgesetz)  wurde  auch  das 
Umsatzsteuergesetz geändert. 

Demnach tritt  rückwirkend vom 1.7.2009 bis zum 
31.12.2011 an die Stelle des Betrages von 250.000 € 
der  Betrag  von  500.000 €.  Die  bisher  nur  in  den 
neuen  Bundesländern  geltende  Umsatzgrenze  gilt 
damit  im  gesamten  Bundesgebiet.  Das 
Bundesfinanzministerium  hat  dazu  folgendes 
festgelegt:  

• Die Genehmigung der  Istversteuerung wird nur 
für  Umsätze  erteilt,  die  nach  dem  30.6.2009 
ausgeführt  werden.  Ein  rückwirkender  Wechsel 
für  Voranmeldungszeiträume,  die  vor  dem 
1.7.2009 enden, ist nicht möglich.

• Hinsichtlich  des  maßgeblichen  Gesamtumsatzes 
wird  ausschließlich  auf  den  Umsatz  des 
Kalenderjahres  2008  abgestellt,  der  für  eine 
Genehmigung  der  Istversteuerung  nach  der 
Neuregelung nicht mehr als 500.000 € betragen 
darf. Der im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 
2009  erzielte  Gesamtumsatz  bleibt  außer 
Betracht. 

• Vorsteuerabzug aus den 
Herstellungskosten eines gemischt 
genutzten Gebäudes

Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  mit  Urteil  vom 
8.10.2008  entschieden,  dass  eine 
Grundstücksgemeinschaft, die ein Gebäude zum Teil 
steuerfrei  an  eine  Arztpraxis  vermietet  und  es  im 
Übrigen  den  Gemeinschaftern  für  private 
Wohnzwecke  überlässt,  keinen  Anspruch  auf 
Voraussteuerabzug aus  den  Herstellungskosten  des 
Gebäudes hat.

Der  Gerichtshof  der  Europäischen  Gemeinschaft 
hatte mit Urteil vom 8.5.2003 (Seeling) entschieden, 
dass die beim Erwerb gemischt unternehmerisch und 
nicht  unternehmerisch  genutzter  Gegenstände 
geschuldete  Umsatzsteuer  grundsätzlich  vollständig 
und sofort als Vorsteuer abziehbar ist, wenn sich der 
Steuerpflichtige  dafür  entscheidet,  diese 
Gegenstände seinem Unternehmen zuzuordnen.



Im Urteilsfall  (Seeling)  hatte  die  unternehmerische 
Nutzung  des  Gebäudes  zu  steuerpflichtigen 
Umsätzen geführt, sodass die in Rechnung gestellten 
Leistungen  für  steuerpflichtige  Umsätze  verwendet 
worden  waren.  Dagegen  waren  im  nunmehr  vom 
BFH entschiedenen Fall sowohl die Vermietung als 
auch  die  Eigennutzung  des  Gebäudes  durch  die 
Gemeinschafter  umsatzsteuerfrei.  In  einem 
derartigen  Fall  scheidet  nach Auffassung des  BFH 
der  Vorsteuerabzug  aus,  weil  dieser  sowohl  nach 
deutschem  als  auch  nach  Gemeinschaftsrecht 
voraussetzt,  dass  die  Lieferungen  und  sonstigen 
Leistungen  für  steuerpflichtige  Umsätze  verwendet 
werden. 

• Leistungsbeschreibung in der Rechnung 
muss für den Vorsteuerabzug eindeutig 
und nachprüfbar sein!

Damit  eine  Rechnung  zum  Vorsteuerabzug 
zugelassen  wird,  muss  sie  strenge  Anforderungen 
erfüllen.  Ein  wichtiger  Parameter  ist  die 
Leistungsbeschreibung  in  der  Rechnung.  Der 
Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  mit  Urteil  vom 
8.10.2008 dazu entschieden, dass die Beschreibung 
„für  technische  Beratung  und  Kontrolle  im  Jahr 
1996“ in einer Rechnung nicht ausreicht, die damit 
abgerechnete Leistung zu identifizieren, wenn diese 
sich  weder  aus  den  weiteren  Angaben  in  der 
Rechnung  noch  aus  in  Bezug  genommenen 
Geschäftsunterlagen  weiter  konkretisieren  lässt. 
Diese  Rechnungen  berechtigen  nicht  zum 
Vorsteuerabzug!

Das  Abrechnungspapier  muss  Angaben 
enthalten,  welche  die  eindeutige  Identifizierung 
der  abgerechneten  Leistung  ermöglichen.  Der 
Aufwand  zur  Identifizierung  der  Leistung  muss 
dahingehend  begrenzt  sein,  dass  die 
Rechnungsangaben  eine  leicht  nachprüfbare 
Feststellung  der  Leistung  ermöglichen,  über  die 
abgerechnet worden ist.

Diesen Anforderungen genügt nach Auffassung des 
BFH  nicht  die  nichtssagende  Formulierung  über 
„technische  Beratung  und  technische  Kontrolle  im 
Jahr 1996“. Das Attribut „technisch“ bezeichne eine 
unbestimmte Vielzahl  unterschiedlicher  Leistungen. 
Ferner  ist  eine  hinreichende  Konkretisierung  in 
zeitlicher  Hinsicht  nicht  möglich,  weil  in  der 
Rechnung  für  das  gesamte  Kalenderjahr  1996 
abgerechnet wurde. 

• Lieferzeitpunkt ist zwingend in der 
Rechnung anzugeben

Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  mit  Urteil  vom 
17.12.2008 entschieden, dass in einer Rechnung der 

Zeitpunkt  der  Lieferung  –  außer  bei  Rechnungen 
über  An-  oder  Vorauszahlungen  –  auch  dann 
zwingend  anzugeben  ist,  wenn  er  mit  dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist.

Für den Vorsteuerabzug ist der Besitz einer nach den 
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes ausgestellten 
Rechnung  erforderlich.  Danach  ist  zweifelhaft,  ob 
der  Zeitpunkt  der  Lieferung auch  dann anzugeben 
ist,  wenn  er  mit  dem  Ausstellungsdatum  der 
Rechnung übereinstimmt. Der BFH hat die Angabe 
des  Zeitpunkts  für  erforderlich  gehalten,  weil  dies 
dem  Gemeinschaftsrecht  entspricht  und  weil 
anderenfalls  für  das  Finanzamt  der  Zeitpunkt  der 
Entstehung  der  Umsatzsteuer  und  des  Rechts  auf 
Vorsteuerabzug nicht überprüfbar ist.

• Vorsteuervergütung an inländische 
Unternehmer im Ausland

Inländische  Unternehmer,  die  in  einem  anderen 
EU-Staat betriebliche  Ausgaben  –  z. B.  für 
Kraftstoff,  Transportmittel,  Beherbergung  oder 
verschiedene  Dienstleistungen  –  tätigen,  ohne 
Leistungen  dort  zu  erbringen,  verzichten  häufig 
darauf,  einen  Antrag  auf  die  Erstattung  der 
Vorsteuern zu stellen. Der Hauptgrund dafür liegt in 
der  Schwierigkeit,  sich  mit  den  verschiedenen 
Bestimmungen  in  den  einzelnen  Ländern 
auseinanderzusetzen.  Das  bisherige 
Vorsteuervergütungsverfahren  gilt  allerdings  nur 
noch bis Ende 2009. 

Ab  1.1.2010  können  solche  Unternehmer  die 
ihnen  in  Rechnung  gestellte  ausländische 
Umsatzsteuer  unter  weiteren  Voraussetzungen 
einfacher  erstattet  bekommen.  Die  neuen 
Regelungen zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind 
in  der  Richtlinie  2008/9/EG  (sog. 
„Erstattungsrichtlinie  EU-Unternehmer“) 
zusammengefasst. Sie wurden im Rahmen des JStG 
2009 ins nationale Umsatzsteuerrecht umgesetzt.  

• Änderungen im Umsatzsteuerrecht 
ab 2010

Ab  dem  1.1.2010  gelten  neue  Bestimmungen 
bezüglich des Ortes der sonstigen Leistung. Künftig 
wird i. d. R. wie folgt unterschieden:

• Ist der Leistungsempfänger eine Privatperson, 
also kein Unternehmer, gilt als Ort der sonstigen 
Leistung der Sitz des leistenden Unternehmers 
bzw. der Betriebsstätte.

• Ist der Leistungsempfänger Unternehmer, gilt 
als Ort der sonstigen Leistung der Sitz des Leis-
tungsempfängers.



Wegen der  vielen  Ausnahmen und Komplexität 
des  Themas  wird  dringend  empfohlen,  sich  bei 

Leistungen  an  bzw.  von  ausländischen 
Unternehmen rechtzeitig beraten zu lassen!


